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Wann kann die Feuerwehr kostenlos alarmiert werden 
 

Die Telefonnummer 118 ist die Notfallnummer der Feuerwehr! 

Das heisst: Wenn innert Minuten Hilfe benötigt wird, um Sachwerte oder die Umwelt zu schüt-

zen, Personen oder Grosstiere gefährdet sind, soll diese Nummer unbedingt benützt werden. 

Alle Einsätze, im Zusammenhang mit den bei der Gebäudeversicherung gedeckten Feuer- und Elementar-

schäden sind unentgeltlich. 

 

Wann werden Feuerwehr-Einsatzkosten weiterverrechnet 
 

Alle Einsätze, die bei der Gebäudeversicherung nicht versichert sind, sind kostenpflichtig. 

Handelt es sich um Haftpflichtereignisse, so ist der Feuerwehreinsatz über die Haftpflichtversicherung 
abgedeckt (Fahrzeug-, Privat- oder Firmenhaftpflichtversicherung). Wenn aber ein Wespennest sie belästigt, 

eine Katze von einem Baum oder Dach gerettet werden soll oder ähnliche Ereignisse eintreffen, darf man die 

Feuerwehr um Hilfe anfragen. Wichtig bei solchen Einsätzen ist zu wissen, dass diese nicht kostenlos sind. 
Für Kleintierrettungen wende man sich an das Feuerwehrkommando, um das weitere Vorgehen zu  

besprechen: Ansprechpersonen Philipp Jähde 076 394 77 76, Dominic Tscharf 079 769 41 56. 
Für Wespen sind Patrizia Cassese 079 254 56 78, Thomas Stämpfli 079 708 41 27 oder  

Lukas Werren 079 612 81 34 zuständig. Bei einem Anruf auf die Notrufzentrale (Tel.118) werden in der 

kleinsten Formation bis zu 16 Personen ausrücken und damit sind hohe Kosten verbunden. 
 

Auszug aus dem Feuerschutzreglement der Gemeinde Aadorf vom 20. Januar 2016 
 

Aufgabe: § 10 Die Feuerwehr hat bei Gefährdung von Personen und Sachwerten durch Schadenereig-

nisse unverzüglich Hilfe zu leisten. 

  Die Feuerwehr kann zum Verkehrsdienst aufgeboten werden.  

Die Feuerwehr darf nicht für Ordnungsdienste eingesetzt werden. 

Kosten: § 24 Einsätze der Feuerwehr im Zusammenhang mit den bei der Gebäudeversicherung  

gedeckten Feuer- und Elementarschäden sind unentgeltlich. 

  Die übrigen Einsätze werden dem Verursacher oder dem Auftraggeber gemäss Liste 

„Weitere verrechenbare Einsätze“ in Rechnung gestellt. Über Ausnahmen entscheidet die 

Kommission Verkehr und Sicherheit. 

 

Kosten, die durch die Gebäudeversicherung nicht gedeckt sind, werden wie folgt 
abgerechnet. 

Einsatz pro Angehöriger der Feuerwehr (AdF) AdF/Stunde Fr.  55.00 

Wespennester, Katzenrettungen und dergleichen bei Barzahlung AdF/Stunde Fr.  45.00 

Wespennester, Katzenrettungen und dergleichen mit administrativem Aufwand AdF/Stunde Fr.  55.00 

Park- und Verkehrsregelung in der Gemeinde AdF/Stunde Fr.  55.00 

Erster Fehlalarm: BMA / Sprinkler / Handtaster  Fr. 700.00 

Ab zweitem Fehlalarm: BMA / Sprinkler / Handtaster  Fr. 900.00 

 

Bei Wespennestern beachte man bitte das Wespen Infoblatt auf der Homepage der Feuerwehr Aadorf 

www.feuerwehr-aadorf.ch 


